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Vorwort

Am 19. Oktober 1512 wurde Martin Luther unter dem Vorsitz Andreas Bo-
densteins von Karlstadt zum Doktor der Theologie promoviert. Zeit seines
Lebens blieb er der Universität Wittenberg verbunden. Die reformatorische
Bewegung ging mit ihm und durch ihn zunächst von akademischen Anliegen
aus, die auch von Anfang an das Verhältnis zwischen der Theologie und den
anderen Wissenschaften betrafen. Eine Tagung, die in den Räumen der Leu-
corea am Ort der ehemaligen Universität Luthers stattfand, nahm diesen
500. Geburtstag der Promotion Luthers zum Anlass, die Frage nach dem
Verhältnis von Reformation und Rationalität in einem europäischen und in-
terkonfessionellen Horizont zu bedenken. Die Tagung wurde im Rahmen der
Plattform Refo500 organisiert als ein Projekt der Stiftung LEUCOREA, der
Theologischen Universität Apeldoorn, der Universität Oslo und der Eberhard
Karls-Universität Tübingen und stand unter der Leitung von Prof. Dr. Ernst-
Joachim Waschke (Halle-Wittenberg), Prof. Dr. Herman J. Selderhuis (Ape-
ldoorn), Prof. Dr. Tarald Rasmussen (Oslo) und Prof. Dr. Volker Leppin (Tü-
bingen). Die Tagung wurde finanziell getragen von der Fritz Thyssen Stiftung.

In diesem Band werden die 14 Referate der Tagung veröffentlicht. In einem
ersten Teil wird die Geschichte der Leucorea und besonders der Theologischen
Fakultät beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit bekommen zudem die da-
maligen Disputationen und Promotionen. Die zweite Sektion beleuchtet den
wissenschaftlichen und reformatorischen Rahmen in der Luthers Promotion
stattfand, und im letzten Teil werden dann die Entwicklungen sowohl in der
lutherischen wie in der calvinistischen Orthodoxie im Blick genommen.
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Als Herausgeber möchten wir an dieser Stelle Frau Claudia Köckert (Halle)
und Herrn Mans Raveling (Apeldoorn) danken für ihre redaktionelle Unter-
stützung, der Stiftung LEUCOREA für den generösen Druckkostenzuschuss
und dem Verlag Vandenhoeck & Ruprecht für die gute Zusammenarbeit bei
der Herstellung dieses Bandes.

Herman J. Selderhuis
Ernst-Joachim Waschke,

Herausgeber

Vorwort8
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Sektion I: Wittenberg
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Helmut G. Walther

Wittenberg –
Die LEUCOREA im Rahmen der ernestinischen
Universitätsgründungen

Ein besonders inniges Verhältnis zur libertas academia möchte man den Wet-
tinern als universitätsgründenden Landesherrn auf den ersten Blick nicht un-
terstellen. Alle drei von ihnen gegründeten Universitäten in Leipzig 1409, Wit-
tenberg 1502 und Jena 1548/1558 erhielten keine Gründungsurkunde der Lan-
desherren, sondern nur so etwas wie eine schriftliche „Betriebserlaubnis“:
– Im Falle Leipzigs die sog. „ordinatio“, die eine Grundordnung und die Zusi-

cherung der bereits Papst Alexander VI. in den Privilegverhandlungen von
Pisa zugesicherte Ausstattung von zwei Kollegien für insgesamt 20 Magister
enthielt,1

– im Falle Wittenbergs lediglich das Werbe-und Einladungsmanifest von August
1502, in dem auf das Privileg des Reichsoberhauptes Maximilian mit der
Formulierung „uß vergunst und erlaubnus der oberhant“ verwiesen wird und
den künftigen Wittenberger Magistern und Scholaren „geburende freiheiten“
in Aussicht gestellt werden. Seit 1504 gab es Statuten für die vier Wittenberger
Fakultäten, die eine weitgehende Übernahme der entsprechenden Tübinger
waren, bevor der Kurfürst im Oktober 1508 der Universität aus eigener
Machtvollkommenheit neue Statuten verordnete und Universitätsreformato-
ren einsetzte.2

– Jena, das für die Ernestiner zunächst nur eine translatio studii aus Wittenberg
darstellte und deswegen keiner formellen Gründungsurkunde bedurfte, er-
hielt auch weder nach der Erweiterung des Lehrbetriebs 1554, noch nach der
Privilegierung durch Ferdinands I. von 1557 eine landesherrliche Grün-
dungsurkunde, sondern nur neue Statuten des Ernestinischen Hofes in Wei-
mar (Walther : 2003, 11 – 30).

1 Zu den Anfängen der Universität Leipzig zuletzt zusammenfassend Bünz: 2009, 21 – 325 (77ff
zur ordinatio); Miethke: 2012, 13 – 38.

2 Zu den Anfängen Wittenbergs Matthias: 2002, 137 – 163; Töpfer: 2004a, 27 – 54; noch
immer heranzuziehen: Friedensburg: 1917, 1 – 41.
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Diesem landesherrlich-patriarchalischen Verhalten der Wettiner bei den
Gründungen ihrer Hochschulen entsprach freilich durchaus die herrscherliche
Fürsorge für diese Institutionen. Eine entsprechende Ausstattung dieser Bil-
dungseinrichtungen entschied bekanntlich zum guten Teil darüber, ob die
Hochschulen nach den meist mühevollen Anfängen auch wirklich reüssierten.
Dabei zeigten die Erfahrungen mit zahlreich scheiternden Neugründungen seit
dem Spätmittelalter, dass es von entscheidender Bedeutung war, wie diese
Hohen Schulen die kritische Phase der ersten beiden Jahrzehnte überstanden
und eine entsprechende dauerhafte Attraktivität auf Studienbesucher über das
enge regionale Umfeld hinaus entwickelten. Die Forschung hat gerade in
jüngster Zeit ihr Augenmerk auf diese materiellen Notwendigkeiten für die In-
stitutionalisierung eines erfolgreichen Universitätsbetriebs gelegt.3 Dabei zeigt
sich im Vergleich, dass zumindest Leipzig und Wittenberg zu den am besten
finanziell fundierten Universitäten ihrer Zeit gehörten. Bei der Gründung Jenas
sind die Ausgangsbedingungen für die Ernestiner nach der Niederlage im
Schmalkaldischen Krieg und dem Verlust der Kurwürde nicht vergleichbar.
Doch im Falle Leipzigs wie dann in Wittenberg bemühten sich die Landesherren
zuvor jeweils um eine den Betrieb und die Attraktivität des Studiums sichernde
Ausstattung. Musste zunächst die landesherrliche Schatulle eine solche grund-
herrliche und pfründenmäßige Absicherung des Lehrbetriebs eine Zeit lang
durch Zuschüsse gewährleisten, so wurde doch sowohl in Leipzig als auch in
Wittenberg die Sicherung der beiden studia generalia nach gut zwei Jahrzehnten
durch eine nach den fiskalischen Maßstäben der Zeit dauerhafte Fundierung
abgelöst, die den Universitäten auch in politisch turbulenten Zeiten halbwegs
sichere jährliche Einnahmen gewährten. Die Lösung Kurfürst Friedrichs II. und
Herzog Wilhelms III. von 1438 für Leipzig mit der Zuweisung von Einkünften
aus drei Städten und 42 Dörfern war in dieser Hinsicht vorbildlich und wurde im
Zuge der Einführung der Reformation zwischen 1539 und 1544 durch Herzog
Moritz noch einmal ausgeweitet, charakteristischerweise aber zugleich mit einer
Reform des Lehrbetriebs verknüpft.

In Wittenberg dauerte die Eingangsphase ohne eine wirklich ausreichende
Fundierung gut zwei Jahrzehnte. Die Inkorporation des Allerheiligen-Stiftes
hatte nur eine Teillösung bewirkt, und die Förderung des Augustinerklosters
durch Friedrich den Weisen gegen Gewährung von Lehre für die Theologische
und die Artistische Fakultät schuf für die Finanzierung des Generalstudiums
keine dauerhafte Basis. Das zeigte sich deutlich in der Krise der 1520er Jahre, als
die Universität nicht nur wegen der dramatischen Frequenzeinbrüche ernsthaft
um ihren Fortbestand fürchten musste (Asche: 2001, 53 – 93). Die neue Funda-

3 Zur Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse der wettinischen Universitäten zuletzt
vergleichend Schirmer: 2012, 75 – 103.

Helmut G. Walther12
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tion, die 1536 dann von Kurfürst Johann Friedrich beurkundet wurde, stattete
die Leucorea mit umgerechnet fast 3800 fl. Jahreseinnahmen aus, was sie mit
Leipzig ungefähr gleichziehen ließ. Für einen Neuanfang in Jena veranschlagte
Melanchthon in seinem Gutachten für die Söhne Johann Friedrichs 1547 un-
bedingt nötige 2000 fl. pro Jahr. Praktisch hatte man in den Anfangsjahren nach
1548 in Jena aber nur bis zu 700 fl. zur Verfügung, war trotz vollmundigen
Anspruchs also mit dem weitergeführten Wittenberger Studium, dem Moritz
1548 jährliche Fundationseinnahmen von über 4200 fl. garantierte, nicht ver-
gleichbar (Schirmer : 2012, 88ff).

In einem ersten Resümee dieser Aspekte ist man versucht zu formulieren,
dass die Wettiner als Landesherren im Regelfall für eine gute bis sehr gute
materielle Fundierung ihrer Generalstudien sorgten, die damit zu den finanz-
kräftigsten im Reich zählten. Ausnahme bildet das unter außergewöhnlichen
Umständen ins Leben gerufene Jena. Gemeinsam ist den drei Universitäten, am
deutlichsten ausgeprägt dann bei den zwei Ernestinischen Gründungen, ihr
Status als landesherrlich dominierte Universitäten mit deutlich reduzierter
korporativer Autonomie (also der traditionellen libertas academica). Sie stehen
damit exemplarisch für die Veränderungen, die seit dem 15. Jh. den Entwick-
lungsprozess von den spätmittelalterlichen zu den frühneuzeitlichen studia
generalia widerspiegeln.

Die spätmittelalterlichen Vorstellungen von päpstlich oder kaiserlich privi-
legierten studia generalia hatten sich nämlich stets mit denjenigen einer not-
wendigen korporativen Autonomie der rechtlich abgegrenzten Personenver-
bände als universitates verbunden. Generalstudien erhielten bei ihrer Privile-
gierung in der Regel denn auch stets eine Binnengliederung nach vier Fakultäten
mit einer Rektoratsverfassung. Sie bildeten den Typus, der die deutsche Uni-
versitätsgeschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit bestimmte. Je
nach dem Vorbild, an dem man sich bei der Neugründung einer Universität
konkret orientierte, war für die artistische Fakultät, in der die erdrückende
Mehrzahl der Studenten einzig studierte, eine landsmannschaftliche Gliederung
der Studenten nach nationes vorgesehen. Nach ursprünglichem Pariser Vorbild
waren dies im Regelfall vier Nationen, denen die Wahl des Rektors als Reprä-
sentanten und Leiter der universitas für ein Studienhalbjahr zukam. Seit dem
15. Jahrhundert wurden jedoch die von wechselnden gewählten Dekanen ge-
leiteten Fakultäten als Selbstorganisation der Professoren der Studienrichtun-
gen bald die zentralen Elemente der Binnenstruktur der Universitäten im Reich
und im östlichen Mitteleuropa. Den päpstlichen oder/und kaiserlichen Grün-
dungsprivilegien für die neuen studia generalia kam damit eine doppelte
Funktion zu: Sie legitimierten einerseits den theoretischen Anspruch jedes
neuen studium generale auf eine Stellung als grundsätzlich gleichrangige höhere
Bildungsinstitution, indem den durch akademische Prüfungen Graduierten die

Die LEUCOREA im Rahmen der ernestinischen Universitätsgründungen 13
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Berechtigung zur Lehre auch anderswo zuerkannt wurde (licentia ubique doc-
endi); andererseits wurden die Mitglieder dieser Institution zugleich als auto-
nomer Rechtskreis (universitas) privilegiert. Die Zusammenziehung beider
Aspekte zum Begriff der universitas studii auf den Siegeln der ersten deutschen
Universitäten spiegeln recht genau diese Ansprüche.4

Dazu steht in gewissem Gegensatz die nüchterne Beobachtung, dass sich die
Bedeutung einer Universität in älterer Zeit mehr von ihrer Verankerung in der
Region her bestimmte als durch die herausragenden wissenschaftlichen Leis-
tungen ihrer Lehrer. Am Erfurter Beispiel lässt sich zeigen, dass eine Zuwendung
der Artisten zu Studienreformen zwar einzelnen artistischen Magistern Ruhm
bei Fachkollegen und Schülern wie Reputation bei den Höfen einbringen
mochte. Aber die Attraktivität des Erfurter Studiums erhöhte der vielgepriesene
Erfurter Humanismus nicht. Er brachte nicht nur keine Frequenzwende, son-
dern wirkte auf die mit einem Rechtsstudium karriereorientierten Angehörigen
der Oberschicht wegen der geringen Kompatibilität mit diesem Fachstudium
sogar abschreckend. Wer unter den Angehörigen der Oberschicht wirklich sein
Rechtsstudium mit dem modischen Studium der Humaniora verbinden wollte,
ging gleich an eine italienische Universität.

Das sollte vorsichtig bei der Urteilsbildung über das humanistisch-philolo-
gische Curriculum Philipp Melanchthons für die gesamte Universität Witten-
berg seit Ende der 20er Jahre des 16. Jhs. machen. War es dieses, was der jungen
Universität Wittenberg des sächsischen Kurfürsten ab den 40er Jahren wieder
reichsweit Attraktion verschaffte, oder war es nicht letztlich doch die kirchliche
Reformation, die nun in einem humanistisch-philologischer Curriculum an der
Leucorea verbreitet wurde; auch wenn in den frühen 20er Jahren der religiöse
Umbruch oft bildungsfeindliche Tendenzen befördert und fast zu einem Zu-
sammenbruch der Universität geführt hatte?5

Dabei gab es auch im 15. Jh. noch kein verbindliches Rezept, um eine Uni-
versitätsneugründung zum Erfolg zu führen.6 Weniger der in den Gründungs-

4 Dazu Walther: 2009, 75 – 98. Ein etwas anderer Ansatz von den überall greifbaren Re-
formintentionen einer dauerhaften Sicherung der Institution des Studiums her bei MAURER:
2010. Sie unterscheidet als Urheber kirchliche Institutionen (universal) von den betroffenen
Universitätsangehörigen (magistri et scholares) und den lokalen, regionalen und überre-
gionalen weltlichen und kirchlichen Autoritäten in ihren Interessen, die sich für sie alle
letztlich als Anpassungsmaßnahmen an die veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten
erklären.

5 Vgl. die kritischen Anmerkungen bei Helmrath: 1998, 187 – 203. Zur Rolle des Humanismus
in Wittenberg speziell Asche: 2001, zur Entwicklung in Leipzig Bünz: 2009, 257 ff.

6 Für die kurfürstlichen Städte Trier und Mainz misslangen die ersten Universitätsgrün-
dungsversuche von 1454 und 1467, obwohl die Erzbischöfe sich schon päpstliche Genehmi-
gungsurkunden hatte ausfertigen lassen. Und auch die zweiten Versuche von 1473 und 1477
zeitigten nur kleine studia generalia, die die in den päpstlichen Bullen genannten Vorbilder,

Helmut G. Walther14
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urkunden immer wieder stereotyp nach den Vorbildern der päpstlichen und
kaiserlichen Privilegien des 14. Jhs. behauptete Drang der Gründer nach För-
derung der Wissenschaft, des allgemeinen Bildungsniveaus im eigenen Herr-
schaftsbereichs und überhaupt des rechten Glaubens, auch kaum die Sicherung
eines entsprechend gebildeten Reservoirs von gelehrten Räten für die landes-
herrliche Verwaltung als vielmehr die Situation reichsfürstlicher Konkurrenz
unter den Dynastien und der in ihrer wirtschaftlichen Potenz sich ihnen
gleichrangig fühlenden großen Reichsstädte motivierten letztlich die Fülle der
Neugründungen im 15. Jh. Nicht die Nachfrage bestimmte das Angebot, sondern
das Angebot dieser quantitativen Explosion von Hochschulen brachte offenbar
die immense Zahl von 235 000 Immatrikulierten an den zuletzt zwölf Univer-
sitäten des nordalpinen Reichsgebietes zwischen 1385 und 1505 hervor. Stu-
dierten 1385 wohl nur etwas mehr als 2000 Studenten pro Jahr, so waren es um
1500 wohl etwas mehr als 3000, d. h. etwas mehr als 350 Neuimmatrikulierte pro
Jahr an den größeren Universitäten (Walther, 2003, 16ff).

Die meißnischen Markgrafen aus dem Hause Wettin hatten die günstige
Gelegenheit von 1409 konsequent genutzt, um ihre Stellung als bedeutendste
Landesherren im mitteldeutschen Raum mit dem Prestigeprojekt der Gründung
einer Vier-Fakultäten-Universität in Leipzig für das eigene Territorium zu för-
dern.7 Das Pariser Universitätsmodell, das letztlich alle mitteleuropäischen
Universitätsneugründungen nördlich der Alpen prägte, hatte im Unterschied zu
den italienischen Juristenuniversitäten mit seinem Vier-Fakultäten-Modell wie
auch der Strukturierung durch die vier studentischen nationes der Artistenfa-
kultät die Binnenorganisation der Gesamtuniversität bestimmt.8 Die divergie-
renden Interessen innerhalb der studentischen nationes wie im Verhältnis dieser

von Köln im Falle Triers, daneben auch noch Paris und Bologna im Falle von Mainz, nicht im
entferntesten erreichten. Daneben schlugen auch der zweite Versuch mit Kulm 1434 nun mit
einem kaiserlichen Privileg Siegmunds von 1434, des badischen Markgrafen Karl 1459 für
Darmstadt und des bayerischen Herzogs Albrechts IV. 1487 für Regensburg fehl, nachdem
sich schon der Gründungsvorgang in Ingolstadt der oberbayerischen Vettern von 1459
(Privilegerteilung) bis 1472 hingezogen hatte. Die fürstbischöfliche Gründung von 1402 in
Würzburg mit einem päpstlichen Privileg kam offenbar kaum über den Pergamentstatus
hinaus, während die anderen Gründungsversuche des 15. Jhs., im Reich Leipzig, Rostock,
Löwen, Freiburg i.Br., Greifswald, Basel und Tübingen durchaus reüssierten, freilich in un-
terschiedlichem Maße. Als erfolgreichste Neugründung erwies sich zweifellos das 1425 in-
augurierte Löwen, das sich neben dem älteren Wien zur größten Universität im Reich ent-
wickelte. Diese zahlreichen Gründungen zeigen deutlich die „Welle“ an, die nach der Schis-
mazeit einsetzte und die auch das wieder konsolidierte Papsttum nach der Periode konziliarer
Bedrohung seiner Machtposition in der Kirche nicht zurückschrauben konnte. Dazu Wal-
ther: 2009, insbes. 89 f.

7 Dazu zusammenfassend Bünz: 2009.
8 Dazu ausführlicher Walther: 2015; Denifle: 1956; Kibre: 1948; Rüegg: 1993, 51ff

(Verger, J.), 110 – 115 (Gieysztor, A.), 144ff (Verger, J.); Tanaka: 1990.
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zueinander gefährdeten sowohl in Paris wie in den mitteleuropäischen Univer-
sitätsneugründungen die Einheit der Gesamtkorporation der Universität
mehrfach.9 Auch wenn seit dem 14. Jahrhundert die italienischen Kommunen
oder die Signori und nicht mehr die studentischen universitates die Mehrheit der
Professoren besoldeten, blieb die Struktur der italienischen Rechtsuniversitäten
mit dem Pariser Modell kaum zu vereinen, in dem die Artisten dominierten und
die Autorität der Theologen den Ruhm ausmachte. Karls IV. Prager Gründung,
die beide Modelle ohne strukturelle Vorgaben einfach vereinen wollte, konnte
schon aus diesem Grund kaum reüssieren. Selbst die seit 1372 bezeugte Tren-
nung in zwei Universitäten mit ihren nicht mehr ganz durchschaubaren insti-
tutionellen Konsequenzen konnte das Problem offensichtlich nicht beseitigen.
Es existierten zwei sozial völlig unterschiedlichen Klientelen von Artisten und
Juristen. Angesichts dieser Gegebenheiten war für alle nordalpinen Universitä-
ten die Existenz von Rechtsfakultäten unter dem Dach einer Gesamtuniversität
ein Dauerproblem. So wiederholten sich die Prager Schwierigkeiten zwischen
Juristen und Nichtjuristen auch anderswo an allen neugegründeten nordalpinen
Reichsuniversitäten, wenn dort ein starkes Juristenstudium mit seiner beson-
deren Klientel entstand.10 Die erfolgreiche Integration einer juristischen Fakultät
erforderte also strukturelle Experimente, die von einer bloßen Übernahme des
Pariser Nationen-Modells wegführen musste. Erfolgreich gelang es der Kölner
Stadtuniversität nach gewaltigen Anfangsschwierigkeiten.11 Die Kölner Bur-

9 In Paris setzte die Universität im 14. Jahrhundert eindeutig auf politisches Wohlverhalten
gegenüber dem königlichen Hof als Leitlinie und gefährdete damit manchmal sogar die
Autorität von Beschlüssen der Pariser Theologischen Fakultät. Dazu Bernstein: 1978.

10 Im neugegründeten Heidelberger Generalstudium fehlte zunächst ein Juristenstudium; an
der dortigen Universität hatte man auch so schon genug Probleme mit der Zuwanderung
zweier heterogener Artistenklientelen aus Paris und Prag. Die Heidelberger Statuten ver-
langten deshalb von jedem Magister einen Eid auf unio et concordia und erläutern dies
konkret als die Existenz von vier Fakultäten sub uno rectore et una matre universitate, sahen
es deshalb als unumgänglich an, alle Spaltungsgelüste sofort an den Rektor zu melden. In
Wien beschwor man nach der erfolgreicheren Zweitgründung in den 80er Jahren des 14. Jhs.:
Mutuus amor et favor inter quatuor Facultates et Nationes. Konkret war dabei immer nur eine
Fakultät gemeint, die der Juristen, die sich stets sozial weit überlegen fühlten und in die stets
beschworene ideale concordia et unitas einer Gesamtuniversität sich nur schwer einfügen
lassen wollten. Dazu umfassend Moraw: 1983, 524 – 552; Nuding: 1988, 197 – 248; Mie-
thke: 2009, 157 – 168.

11 Zur Problematik der Integration der Rechtsstudenten Rexroth: 1994, 315 – 344; Schwin-
ges: 1998, 375 – 388; Rexroth: 2002, 507 – 532.– Da schon bei der Gründung an der Kölner
Universität ein starkes Juristenstudium etabliert wurde, sogar mit zwei juristischen Fakul-
täten der Kanonisten und Legisten, führte dies zwar zu praktischen Schwierigkeiten im
Curriculum der Rechtsstudien, da doch die Mehrzahl der Studenten der Kanonistik ange-
hörten oder beim Promovieren den Grad des doctor utriusque iuris anstrebten. Jedoch gab es
in Köln nur wenige Probleme mit den Artisten, da sich in Köln keine mächtige Artistenfa-
kultät entwickeln konnte, sondern die auch hier zahlenmäßig dominierenden Artesstu-
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senlösung für die Artistenfakultät verweist indirekt darauf, dass das spätmit-
telalterliche College-System das Nationen-Problem der Artistenfakultät obsolet
machen konnte, auch wenn dies offensichtlich niemals von den Zeitgenossen
reflektiert wurde.12 In Leipzig zählten die Nationen wegen der Verknüpfung der
Universitätsgründung mit dem Abzug der Mehrheit der drei nichtböhmischen
Nationen aus Prag zum quasi „natürlichen“ Strukturelement. Da es an der Pleiße
bis ins 16. Jh. keine alle Studienrichtungen umfassende Lösung der Gliederung
des Studium Generale in Kollegien gab, wurden die Konflikte zwischen Artisten
und Juristen dann auf die Auseinandersetzung um den Humanismus übertra-
gen. Während Leipzig also mit seiner Nationenstruktur in der zahlenmäßig
dominierenden Artistenfakultät deutlich traditionalistische Züge trug, markiert
die Wittenberger Gründung mit dem Verzicht auf eine Nationengliederung
einen strukturellen Bruch. Landsmannschaftliche Konflikte unter den Studen-
ten waren zwar damit nicht ausgeschlossen und zeitigten hier wie anderswo
gravierende Folgen für das Verhältnis zur eingesessenen Stadtbevölkerung.
Doch die neue Lösung machte, wie die Folgezeit ausweist – nicht nur Schule,
sondern gewissermaßen „Hochschule“.13

Der Aufstieg der Wettiner in den exklusiven höchsten reichsfürstlichen Rang
der Kurfürsten mit dem Erwerb der Sachsen-wittenbergischen Kurwürde 1423
hatte auch eine bessere Dotation der Leipziger Universität durch den neuen
Kurfürsten Friedrich II. zur Folge (Stübel: 1879, Nr. 21 – 23, 27 – 33).14 Innerhalb
der Dynastie führten die Herrschaftsteilungen mehrfach zu blutigen Ausein-
andersetzungen, so dass sich erst 1485 eine Lösung durch die Spaltung der
Wettiner in die nach den Brüdern Ernst und Albrecht benannten Linien ab-
zeichnete. Die Anteile der Linien am Gesamtgebiet wurden bewusst verzahnt,
um den Gesamtanspruch des Geschlechtes auf den Status einer „Großdynastie“
wie die der Habsburger und Wittelsbacher aufrecht zu erhalten. Konnte nach der
Regelung der Goldenen Bulle die Kurwürde in Sachsen immer nur von einem
einzigen Wettiner ausgeübt werden, so ließen sich doch die Nachkommen beider
Linien ungeachtet der faktischen Herrschaftsteilung vom römischen König mit
allen Gebieten belehnen. Während Leipzig mit seiner Universität an die alber-
tinische Linie fiel, ging die Kurwürde an die Ernestiner. Nur der sächsische
Kurfürst verfügte wie sein brandenburgischer Kollege am Ende des 15. Jhs. noch

denten auf die konkurrierenden Bursen aufgeteilt waren. Dazu Tewes: 1993; Meuthen:
1988, 88 ff.

12 Zu den strukturellen Problemen der Integrationsversuche von Juristenfakultäten beim be-
sonderen mitteleuropäischen Universitätstyp des Spätmittelalters Walther: 2014b; zu den
besonderen Kölner Verhältnissen Walther: 2015, pass. Vgl. schon Meuthen: 1988, 102ff,
131 ff.

13 Dazu Walther: 2006, 135 ff.
14 Dazu jetzt Bünz: 2009,178ff (Curriculum), 237ff (Juristen), 257ff (Humanismus in Leipzig).
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über keine eigene Universität. Der neue sächsische Kurfürst Friedrich der Weise
war es seinem Rang schuldig, eine eigenes studium generale zu gründen,
nachdem sogar die Brandenburger Hohenzollern sich zuerst schon bei Papst
Alexander VI. , dann noch einmal beim Reichsoberhaupt erfolgreich um ein
Universitätsprivileg für Frankfurt a. d.O. bemüht hatten. Für den Ernestiner war
es in der Ära der Reichsreform zweifellos ein gewichtiger Prestigefaktor, über
eine eigene, im sächsischen Kurkreis gelegene Universität zu verfügen, nicht nur
an der Albertinischen in Leipzig zu partizipieren oder auf die städtische, poli-
tisch aber letztlich kurmainzische Institution der Universität Erfurt zurückzu-
greifen. Bereits im Juli 1502 zog Friedrich d. Weise für seine kurfürstlich-säch-
sische Residenzstadt Wittenberg gegenüber den Brandenburgern mit ihrem
Universitätsprivileg Maximilians für Frankfurt/Oder nach. Die Ernestinische
Universität wurde in aller Eile bereits am 18. Oktober des gleichen Jahres fei-
erlich eröffnet. Wie im Falle Brandenburgs gewährte auch hier der römische
König Maximilian das Errichtungsprivileg. Der sächsische Kurfürst verzichtete
jedoch auf eine zusätzliche Supplik an die päpstliche Kurie. Wir dürfen darin
wohl eine bewusste Demonstration des Zusammenhangs von Universitäts-
gründung und Kurwürde sehen. Der Umgang mit dem päpstlichen Legaten
Raimund Peraudi zur Erlangung zusätzlicher päpstlicher Fundationsvorteile,
ohne an der Kurie direkt um ein Gründungsprivileg zu intervenieren, deutet auf
das politische Ausspielen der vorteilhaften Situation durch den kurfürstlichen
Hof. Das Wittenberger Privileg Maximilians wurde bekanntlich sogar zum
Muster für die künftigen Privilegien des Reichsoberhaupts bei Universitäts-
neugründungen schlechthin. Bis zum Ende des alten Reiches wurde keine der
Neugründung im Reich zuerst vom Papst privilegiert.15

Die Bevorzugung des Reichsoberhauptes als alleinigen Aussteller des Privi-
legs war sicherlich nicht ohne die besonderen Reichsvorstellungen denkbar, wie
sie damals am sächsischen Kurfürstenhof bezeugt sind. Es war eine Neuerung,
dass auch die theologische Fakultät Wittenbergs zunächst allein durch Maxi-
milians Privileg von 1502 legitimiert wurde. Die päpstliche Bulle Julius II. von
1507 erkannte diesen Vorgang im Nachhinein stillschweigend an.16 Die Grün-

15 Zusammenfassend Walther: 2006, 140 – 143 (mit älterer Literatur).
16 Anders verhielt es sich bei der Errichtung der Universität in Frankfurt/Oder. Kurfürst Joa-

chim I. hatte in gleicher Weise bei Kaiser und Papst um Universitätsprivilegien suppliziert.
Die päpstliche Urkunde Julius’ II. erging erst am 15. März 1506, also zwar kurz vor der
feierlichen Eröffnungszeremonie am 26. April; jedoch existierte offenbar schon ein päpst-
liches Privileg Alexanders VI. von Mai 1498 für Johann Cicero, auf das sich die Supplik der
Markgrafen aber offensichtlich nicht bezogen hatte. Die kurfürstliche Errichtungsurkunde
vom 5. Oktober 1505 bezog sich dann auf das kaiserliche Privileg als Legitimationsgrund-
lage; nur die Urkunde der beiden Markgrafen über die Rechtsstellung ihrer neuen Univer-
sität vom 22. Februar 1506 allegiert das Alexander-Privileg. Damit lässt sich auch der Vor-
gang der Frankfurter Gründung als Station im Entwicklungsprozess verstehen, in dem das
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dung Wittenbergs verließ damit den bisherigen rechtlichen Rahmen der Uni-
versitätsgründungen. Die Reichsreformdiskussion verschaffte der Privilegie-
rung einer neuen Universität durch das Reichsoberhaupt nun eine Präponde-
ranz. Diese offensichtlich schon um 1500 angelegte Tendenz musste sich noch
verstärken, als durch den Bruch der neuen evangelischen Reichsstände mit der
römischen Kirche sich eine Erlangung eines Universitätsprivilegs beim Papst
von selbst verbot. Der Kaiser als Reichsoberhaupt war damit zur einzig allge-
mein anerkannten Legitimationsinstanz für ein Privileg für ein studium generale
geworden. Die Alternative für die evangelischen Reichsstände hätte nur in der
Rückkehr zur Errichtung von Universitäten entsprechend dem Typ der nun
schon seit Jahrhunderten unüblichen studia ex consuetudine bestanden. Dies
wäre letztlich aber zugleich auf eine Delegitimation des Reichsoberhauptes
hinausgelaufen. Solche Vorstellungen waren den evangelischen Reichsständen
aber völlig wesensfremd und hätten eine Abkehr von den bewährten Verfas-
sungsprinzipien im Reich bedeutet. Von den lutherischen Theologen in ihren
Römerbriefkommentaren und auch in den theologischen und juristischen
Gutachten zum Widerstandsrecht für den Schmalkaldischen Bund wurde eine
solche Infragestellung der Amtsgewalt des Reichsoberhaupts niemals erwogen.
Diese neuartige Exklusivposition des Kaisers bei der Privilegierung neuer
Universitäten wurde vielmehr als gültiges Reichsrecht dann auch ganz selbst-
verständlich von den katholischen Reichsständen übernommen, auch wenn
diese die theologischen Fakultäten zusätzlich vom Papst privilegieren ließen.17

Die wirkliche Universitätsgründung vollzog freilich der Landesherr. Und
wenn auch im kaiserlichen Privileg von 1502 die traditionellen älteren Modelle
der autonomen Universitäten als Vorbild genannt wurden; das vom Landesherrn
der Universität bewilligte Siegel von 1514 zeigt nur noch den kurfürstlichen
Gründer, dem allein die Urheberschaft der akademischen Lehre zugeschrieben
wird: me auspice cepit Witenberg docere. Die traditionelle Umschrift auf mit-
telalterlichen Universitätssiegeln, universitas studii bzw. universitas magistro-

kaiserliche gegenüber dem päpstlichen Gründungsprivileg eine Vorrangstellung gewinnt,
ein Prozess, der offensichtlich mit Maximilian einsetzt. Dazu Kintzinger: 1999, 209 – 236;
Walther: 2003, 20 ff.

17 Wie sehr der zwar sonst ein dezidiert landesherrliches Kirchenregiment praktizierende
Friedrich d. Weise dennoch aus kirchenrechtlichen Gründen die oberste Instanz der Kirche
für seine politischen Pläne benötigte und zu nutzen wusste, zeigten deutlich die erwähnten,
vom Kardinallegaten Bf. Raimund Peraudi gleich zu Beginn 1503 erbetenen päpstlichen
Privilegien für die neue Universität Wittenberg, darunter den Dispens für 40 Kleriker, rö-
misches Recht zu studieren. Hierbei orientierte sich der Kurfürst ganz an dem Kölner Modell
von 1388, obwohl Maximilians Urkunde nur die Vorbilder Bologna, Siena, Padua, Pavia,
Perugia, Paris und Leipzig namentlich genannt hatte. Die an erster Stelle genannten italie-
nischen Juristenuniversitäten beweisen, welche Vorbilder die deutschen Neugründungen am
liebsten imitiert hätten, hätten sie nur die dafür nötigen wirtschaftlichen und sozialen
Voraussetzungen besessen. Dazu Walther: 2003, 21.
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rum et scolarium, die damit auf die korporative Autonomie der Institution
verwies, ist in Wittenberg (und dann auch in der Folgegründung Jena) ersatzlos
weggefallen. Das Verhältnis von autonomer universitas und Landesherr ist
eindeutig zu Gunsten des letzteren geklärt und spricht zu jedem Leser der von
der Korporation besiegelten Urkunden. Wie schon herausgestellt, verwies das
Einladungsschreiben des Kurfürsten und seines Bruders von 1502 zwar auf das
durch Maximilians Privileg gewährte Promotionsrecht für das neue General-
studium in Wittenberg, stellte aber die traditionell dazu gehörenden geburenden
freiheiten der Mitglieder einer universitas als Gnade des Landesherrn nur in
Aussicht. 1508 verlieh allein der Kurfürst ohne Berücksichtigung einer beste-
henden korporativen Autonomie die ersten Statuten der Gesamtuniversität und
der vier Fakultäten. Einleitend bemerkt er, dass er es gewesen sei, der die Uni-
versität unter Zustimmung des Papstes und des Kaisers gegründet habe.18

Erst mit der Neufundierung der Universität in den 30er Jahren des 16. Jhs.
konnte sich die Universität Wittenberg als Generalstudium jedoch wirklich
konsolidieren. Melanchthons Bestrebungen zielten schon seit den 20er Jahren
auf eine Reform der Curricula aller vier Fakultäten. Auch das traditionelle Ju-
ristenstudium sollte anders als in Leipzig mit einer humanistisch geprägten
Artisten- und Theologenausbildung versöhnt werden. Die ja anfänglich
durchaus nicht nur bei Luther bestehende Feindseligkeit eines Großteils der
Kirchenreformatoren gegenüber dem spätscholastischen Universitätslehrbe-
trieb konnte damit zugleich erfolgreich überwunden werden. Den Anfang
machten 1526 Melanchthons neue artistische Studienordnungen, bis 1545
folgten für alle Fakultäten und die Gesamtuniversität neue Statuten.19 Melan-
chthons artistische Reformen beeinflussten bekanntlich auch die Curricula der
Höheren Fakultäten. Diese Zusammenhänge bedürften einer erneuten gründ-
lichen Untersuchung.20Vielleicht wird aber die Stellung der Leucorea als ernes-
tinische Universitätsgründung deutlich, wenn man sie nicht nur in Wettinischer
Binnenpespektive vergleicht, sondern auch mit dem Ergebnis des ersten Ver-
suchs zur Gründung einer neuen Universität durch einen protestantischen

18 Friedensburg: 1926, Nr. 2 (Einladungsschreiben) Nr. 22 (Universitätsstatuten): Gymna-
sium nostrum litteratorium, quod pridem ad laudem dei optimi maximi, ad clericorum
augmentum et communem studiosorum utilitatem approbante Julio pontifice maximo et
Maximiliano imperatore instituimus); Nr. 23 – 26 (die Statuten der vier Fakultäten von 1508).

19 Lutherische Reformation und Universitätshumanismus: Spitz: 1981, 9 – 31; Hammerstein:
1994, 339 – 357; zu Wittenberg zuletzt Asche: 2001, ; Walther: 2003, 22; Druck der re-
formierten artistischen Studiengänge (von 1526) in Friedensburg: 1926, 146 f (Nr. 148),
der neuen Fundationsurkunde (von 1536), 72 ff (Nr. 193), der Fakultätsstatuten von 1545 als
Teil der Academiae Witebergensis Leges, quae bis quotannis publice recitantur, Wittemberg
1545, 255 – 278 (Nr. 271 ff); zu Leipzig: Rudersdorf: 2009, 331 – 391.

20 Älterer Forschungsstand bei Friedensburg: 1917, 90 ff; Burmeister: 1974, 251 – 261;
Lück : 1998; Asche: 2001; Matthias: 2002, 137 – 143.
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Reichsfürsten, also mit dem, was sich 1527 in Marburg vollzog. Auch hier waren
für die Neugründung in erster Linie dynastische Interessen maßgeblich. Der
junge hessische Landgraf hatte als prononcierter Parteigänger der lutherischen
Kirchenreformation die Gründung eines universalis studium Marpurgenis zum
wichtigen Teil einer im Oktober für seine Territorien vorgesehenen umfassen-
den „Reformatio Ecclesiarum Hassiae“ gemacht. Bei der Marburger Gründung
wurden deswegen Melanchthons curriculare Reformen berücksichtigt, die in-
zwischen in Wittenberg um sich griffen. Das Schlagwort für die Marburger
Neugründung war der „gemeine Nutzen“, in dem sich die Herrschaftsinteressen
des Landesherrn und die Kirchenreform verbinden sollten (Walther : 1999, 111ff
z. Forschungsstand).21 Aber anders als Friedrich der Weise stellte Landgraf
Philipp seiner Gründung im August 1529 einen landesherrlichen Freiheitsbrief
aus. Philipp erklärte darin, er habe in Marburg „ein löblich universal studium
furgenommen und ufrichten lassen“, musste aber einräumen, dass er sich noch
darum bemühen werde, von der kaiserlichen Majestät „Fundation vnnd Privi-
legien ad gradus promovendi etc. zu erlangen“. Denn ohne ein solches Privileg
war kaum eine allgemeine Anerkennung der Marburger Promotionen zu er-
reichen. Als erste Magisterpromotionen in der Artistenfakultät anstanden, be-
mühte sich Philipp zunächst um ein solches Privileg vom Reichsoberhaupt,
versprach sich dann wohl mehr Erfolg vom 1531 inzwischen zum Römischen
König gewählten Kaiserbruder Ferdinand als von Karl V. selbst, der im Juli 1531
kühl dem landgräflichen Gesandten erwiderte, er könne sich nicht erinnern,
dass in den verbindlichen und gültigen Formen des Reichsrechts in Marburg
eine Universität errichtet worden sei.

Der Landgraf hatte aber auch bei Ferdinand in Wien keinen Erfolg. Aus
religionspolitischen Gründen lehnten die königlichen Räte eine Privilegiener-
teilung ab, räumten freilich ein, dass eine künftige politische Konstellation im
Reich eine solche notwendig machen könne. Deshalb erhielt Philipp nur einen
vertröstenden Bescheid aus Wien. Nach dem Herbst 1540 war tatsächlich eine
andere politische Lage eingetreten. Karl V. wollte den Landgrafen aus dem
Schmalkaldischen Bund herausbrechen. Der Kaiser war aus diesen politischen
Erwägungen heraus sogar bereit, die Doppelehe des Landgrafen zu akzeptieren,
Philipp erhielt die Anerkennung der Marburger Hohen Schule als Universität
ohne Verzicht auf das Promotionsrecht für Theologen. Allerdings erhielt er von
Karl V. am 16. Juli 1541 dafür kein kaiserliches Privileg, sondern nur eine Be-
stätigung (confirmatio) der vom Landgrafen „aufgericht universitet und hohe
Schuel“ mit den akademischen Freiheiten der übrigen Universitäten im Hl.
Römischen Reich.

Das Marburger Beispiel zeigt freilich den inzwischen relativ eng gewordenen

21 Zuletzt Walther : 2010, 23 – 28.
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neuen rechtlichen Rahmen an, in dem sich aufgrund der religions- wie allge-
meinpolitischen Entwicklungen im Reich noch ein Handlungsspielraum für die
Errichtung neuer Universitäten auch für der Gruppe der protestierenden
Reichsstände ergab. Philipp versuchte niemals, auf die ältere Form eines studium
generale ex consuetudine auszuweichen. Wie schon gesagt, entsprach ein
Übergehen des Reichsoberhaupts bei einer Neugründung nicht der Reichsauf-
fassung auch der evangelischen Reichsstände. Philipp musste, um für sein
Studium in Marburg eine Anerkennung als Generalstudium mit zumindest
reichsweit gültiger licentia docendi zu erhalten, die exklusive Privilegierungs-
instanz des Kaisers als Reichsoberhaupt nutzen und zu diesem Zweck Kom-
promisse eingehen. Im Falle der Ernestiner stellt die langfristige Sicherung einer
weiterhin funktionierenden Universität in Wittenberg, ihre curriculare Reform
und gleichzeitig langfristige Fundierung bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts also
eine bemerkenswerte Leistung von kurfürstlichem Hof und kirchenreformato-
rischem Lehrkörper dar. Diese Beurteilung schließt auch die erfolgreiche Fort-
führung unter Moritz nach der Kapitulation des Schmalkaldischen Bundes ein
(Töpfer : 2004b, 119ff). In der Situation der ernestinischen Herrschaftskrise
nach 1547 war die Frage einer Fortführung ihrer Wittenberger Universität in
ihrer alten oder in einer veränderten neuen Form keineswegs das wichtigste
Problem. Erst am Ende einer Diskussionsphase fiel im September 1547 Johann
Friedrichs Entscheidung zur Errichtung einer Hochschule in Jena, aus finanzi-
ellen Gründen 1548 nur als studium particulare verwirklicht und doch als stu-
dium generale geplant. Als der albertinische Vetter Moritz als neuer Kurfürst die
Universität in Wittenberg weiterzuführen versprach und Melanchthon dort auch
weiterhin lehren wollte, gleichzeitig eine Entscheidung zu dem durch den Kaiser
verkündeten Zwischenlösung in Glaubensfragen im Reich (Augsburger Interim)
anstand, sah Hanfried das wahre Luthertum der Schmalkaldischen Artikel
weder beim mitgefangenen hessischen Landgrafen, noch bei Melanchthon, noch
bei Moritz von Sachsen gesichert. Es schien inzwischen offensichtlich für die
Ernestiner auch in höchster finanzieller Bedrängnis nicht mehr möglich, als
wahrer lutherischer Fürst auf eine landesherrliche Universität zu verzichten.22
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